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Maßgebliche Zeitdifferenz für die Vorlage eines „Antrags auf Bewilligung“ (Phase 2) an das BMWi 
 

 
 

 
 
 
        
        
        
    
  

 
Frühkoordinierung +  

 
RICHTWERTE ZUR TERMINPLANUNG (PHASE 2)

 

           
          Bewilligungs- 

Eingang AiF    Dauer: 2 Monate zeitraum 
Antrag auf Begutachtung      Antrag auf Bewilligung soll vorliegen Zuwendungsbe-  

(Beginn Phase 1)    in der  scheid und ggf.  
  +  AiF-Hauptge- im BMWi WLV sollen ver-  
  

 

Begutachtung   schäftsstelle  sandt werden  
         
         
   

Datum des „Abschließenden 
Votums der GAG“ 

(Ende Phase 1) 

   

    

 

Datum des endgültigen  
Vorhabenbeginns 

(Ende Phase 2) 
  

     
   Maßgebliche Zeitdifferenz  
    > 18 Monate kein Vorhabenbeginn mehr möglich  

(In besonderen Situationen (z.B. Haushaltssperre) kann diese Frist in 
Absprache mit dem BMWi jedoch verlängert werden.) 

 

 


